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Tätigkeit, staatsfeindliche
Gesamtheit von Handlungen, die von feindlichen 
Kräften/Personen, Organisationen, Geheimdiensten, 
Einrichtungen und sonstigen Personenzusammen
schlüssen ausgeführt werden und gegen die ver- 
fassungsmäBigen Grundlagen der sozialistischen 
Gesellschafts- und Staatsordnung gerichtet sind.* 
Staatsfeindliche T. äußert sich sowohl in Verbre
chen gegen die Souveränität der DDR, den Frieden, 
die Menschlichkeit und die Menschenrechte sowie 
in Verbrechen gegen die DDR, welche im Besonderen 
Teil des StGB Kapitel 1 und 2 beschrieben werden.

Taktik, operative
Theorie und Praxis des Einsatzes operativer Kräfte, 
Mittel und Methoden zur Realisierung politisch-ope
rativer Aufgaben unter Beachtring von Ort, Zeit und 
Bedingungen, um die angestrebten Ziele rationell, 
effektiv und sioher zu erreichen. Die T. leitet 
sich vor allem aus den Erkenntnissen, Erfahrungen 
und Schlußfolgerungen der politisoh-operativen 
Arbeit im Kampf gegen den Feind ab.
Die Bestimmung und Festlegung der T. ist notwen
diger Bestandteil der Planung, Vorbereitung sowie 
Durchführung operativer Maßnahmen. Sie erfordert 
ins be s ondere
- das Ausgehen von den Zielen der operativen 
Maßnahmen,

- die Analysierung der Pläne, Absichten, Maßnahmen, 
Mittel und Methoden des Feindes zur Begehung sub
versiver Tätigkeit,

- die Kenntnis der Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Erfahrungen der operativen Kräfte sowie Kennt
nis der einsetzbaren operativen Mittel,

- die Beachtung und Einhaltung rechtlicher Regelun
gen, dienstlicher Bestimmungen und Weisungen 
sowie der Regeln der Konspiration und Geheimhal
tung,

- die Auswahl geeigneter operativer Methoden, vor 
allem zur offensiven Einflußnahme auf Personen/ 
Personengruppen,

- ein vertretbares Verhältnis von Aufwand und 
Nutzen.

Das taktische Vorgehen wird häufig in den operati
ven Methoden näher beschrieben bzw, in ihnen 
verallgemeinert für bestimmte Anwendungsbereiche 
oder -zweoke dargestellt.

Tarneinrichtung, geheimdienstliche
Einrichtung, der sich Geheimdienste bedienen, um 
ihre geheimdienstliche Tätigkeit zu konspirieren.
T. unterscheiden sich in
- T., die ausschließlich geheimdienstliohe Aufgaben 

durohführen, durch ihre Firmierung jedoch eine


